
Stand: 23.02.2026 01:45:50

Vorgangsmappe für die Drucksache 18/25239

"Schülerinnen und Schüler vor sexuellen Übergriffen an Schulen schützen!"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/25239 vom 23.11.2022

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/26212 des BI vom 08.12.2022

3. Beschluss des Plenums 18/26394 vom 07.02.2023

4. Plenarprotokoll Nr. 135 vom 07.02.2023



 

18. Wahlperiode 23.11.2022  Drucksache 18/25239 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Anna Schwamberger, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Stephanie Schuhknecht, Gisela Sengl, Florian Siekmann, Maximilian 
Deisenhofer, Anne Franke, Susanne Kurz, Hep Monatzeder, Gabriele Triebel und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Schülerinnen und Schüler vor sexuellen Übergriffen an Schulen schützen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, alle bayerischen Schulen zur Erstellung eines 
Schutzkonzepts zur Vermeidung von sexuellen Übergriffen an Schulen zu verpflichten. 

 

 

Begründung: 

Jedes Jahr werden Schülerinnen und Schüler Opfer sexueller Gewalt an bayerischen 
Schulen. 2018 und 2019 wurden an bayerischen Schulen jeweils zehn Mädchen bzw. 
Frauen Opfer einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Das geht aus der 
Beantwortung einer Schriftlichen Anfrage (Drs. 18/23874) zum Thema „Missbrauch von 
Schutzbefohlenen“ von Anna Schwamberger, Gabriele Triebel und Eva Lettenbauer 
vom 09.09.2022 hervor. Dass die tatsächliche Opferzahl weit darüber liegen dürfte, weil 
nur die wenigsten Schülerinnen und Schüler sich trauen, solche Übergriffe zur Anzeige 
zu bringen, ist offensichtlich. Trotz der bekannten Übergriffe setzt die Staatsregierung 
noch immer auf Freiwilligkeit beim Thema Schutzkonzepte in den Schulen. Das ist un-
verständlich, denn sowohl in den bayerischen Kindertagesstätten als auch in anderen 
Bundesländern (Nordrhein-Westfahlen) sind Schutzkonzepte gesetzlich vorgeschrie-
ben. 

Schutzkonzepte helfen Schulen zu Orten zu werden, an denen Kinder und Jugendliche 
vor sexueller Gewalt geschützt werden. Sie vermindern das Risiko, dass sexuelle Ge-
walt in der Schule verübt wird und tragen dazu bei, dass betroffene Kinder und Jugend-
liche von Lehr- und Fachkräften erkannt werden und Zugang zu Hilfe erhalten. Es ist 
wichtig, dass jede Schule das für sie passende Konzept entwickelt. Denn ein Schutz-
konzept enthält u. a. ein Leitbild, einen Interventionsplan mit Maßnahmen, die in be-
stimmten Fällen ergriffen werden müssen, oder benennen die Personalverantwortung 
sowie mögliche Kooperationspartnerinnen und -partner. Zudem sollten möglichst viele 
Lehrkräfte und externe Expertinnen und Experten bei der Erstellung des Schutzkonzep-
tes einbezogen werden. Um die Schulen zu unterstützen, gibt es bereits gute Internet-
seiten wie „Schule – Initiative Kein Raum für Missbrauch“.1 

                                                           
1 https://kein-raum-fuer-missbrauch.de 

https://kein-raum-fuer-missbrauch.de/
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Anna Schwamberger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/25239 

Schülerinnen und Schüler vor sexuellen Übergriffen an Schulen schützen! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Anna Schwamberger 
Mitberichterstatterin: Dr. Ute Eiling-Hütig 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bildung und Kultus federführend zuge-
wiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 68. Sitzung am  
8. Dezember 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Tobias Gotthardt 
Stellvertretender Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Anna 
Schwamberger, Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena 
Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, Gisela Sengl, Florian Siekmann, 
Maximilian Deisenhofer, Anne Franke, Susanne Kurz, Hep Monatzeder, Gabriele 
Triebel und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/25239, 18/26212 

Schülerinnen und Schüler vor sexuellen Übergriffen an Schulen schützen! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

III. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Keine. Stimm­

enthaltungen? – Die drei Abgeordneten Klingen (fraktionslos), Bayerbach (fraktions­

los) und Busch (fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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